
 
 

* Es gilt das gesprochene Wort. 

Dr. Nicolas Peter 

Schwerpunkte der Rede des Finanzvorstands  
der BMW AG in der virtuellen Hauptversammlung  
am 11. Mai 2022* 

 

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, 
 
zur Vorbereitung auf unsere Hauptversammlung am 11. Mai 2022 möchte ich Ihnen die 
Schwerpunkte meiner Rede vorstellen.  
 
In meiner Rede werde ich darüber berichten, inwieweit wir im vergangenen Jahr die 
bestehende Ermächtigung zur Ausgabe neuer Vorzugsaktien ausgenutzt haben. Diese 
Ermächtigung ermöglicht die Ausgabe neuer Aktien ausschließlich an Mitarbeiter. Aufgrund 
dieser Zweckbestimmung wurde das Bezugsrecht der Aktionäre bereits im Beschluss der 
Hauptversammlung ausgeschlossen. 
 
Im Jahr 2021 haben sich rund 29.000 Mitarbeiter an unserem Mitarbeiteraktienprogramm 
beteiligt. Insgesamt wurden rund 1,7 Millionen neue Vorzugsaktien im Nennbetrag von 
jeweils einem Euro ausgegeben. Dies entspricht einer Erhöhung des Grundkapitals um 
lediglich 0,26 %. Der Ausgabebetrag der Aktien wurde mit 60,78 € je Aktie festgesetzt. Dies 
entsprach einem Abschlag von 13,50 € je Aktie gegenüber dem durchschnittlichen 
Schlusskurs der BMW Vorzugsaktie im Xetra-Handel während des Zeitraums vom 28. Oktober 
bis zum 3. November 2021. Weitere Einzelheiten zum Mitarbeiteraktienprogramm im 
Geschäftsjahr 2021 finden Sie auch in unserem BMW Group Bericht. 
 
In der Hauptversammlung schlagen wir Ihnen eine Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien 
vor (TOP 8). Der Vorschlag entspricht den gesetzlichen Vorgaben für solche Ermächtigungen 
(Zeitraum 5 Jahre, maximaler Umfang 10 % des Grundkapitals). Der Erwerb der Aktien würde 
über die Börse erfolgen. Der Kaufpreis müsste jeweils innerhalb einer Spanne von maximal 
10 % über oder unter dem Aktienkurs liegen, der an diesem Tag in der Eröffnungsauktion im 
Xetra-Handel ermittelt wurde. Bei der Verwendung der eigenen Aktien ist es in bestimmten 
Fällen erforderlich, ein etwaiges Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. Bitte beachten 
Sie auch den schriftlichen Bericht des Vorstands zu diesem Thema. Sie finden ihn in der 
Einberufungsunterlage zur Hauptversammlung und auf unserer Internetseite 
(www.bmwgroup.com/hauptversammlung). 
 
Unter TOP 9 der Hauptversammlung bitten wir um Zustimmung zu Änderungen an 
bestehenden Gewinnabführungsverträgen zwischen der BMW AG und sechs 
Tochtergesellschaften. Diese Änderungen haben steuerliche Gründe, die ich Ihnen in meiner 
Rede näher erläutern werde. Weitere Informationen hierzu finden Sie ebenfalls in der 
Einberufungsunterlage zur Hauptversammlung und auf unserer Internetseite.  

 
Ihr 
Dr. Nicolas Peter 
Vorstand für Finanzen 
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